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Sehr geehrte Eltern 
 
Gemäss Verordnung des Schulärztlichen Dienstes findet in der nächsten Zeit die schul
ärztliche Untersuchung Ihres Kindes statt.
 
Bei der körperlichen Untersuchung werden die Sinnesorgane (Auge, Gehör, und Farb
sinn) sowie Grösse und Gewicht kontrolliert. 
 
In einem Gespräch mit dem Schularzt/der Schulärztin bietet sich den Jugendlichen zudem 
die Möglichkeit, allfällige gesundheitlic
der eigenen körperlichen und seelischen Entwicklung anzusprechen. 
 
Sollte bei Ihrem Kind ein Befund erhoben werden, wird der Schularzt/die Schulärztin Sie 
darüber informieren. 
 
Bei dieser Gelegenheit werden, Ihr
wendigen Impfungen durchgeführt. Massgebend sind dabei die Empfehlungen des 
Schweizerischen Impfplanes. Damit der Stand der Impfungen ersichtlich ist, benötigen wir 
den Impfausweis Ihres Kindes.
 
Falls Sie im Zusammenhang mit der Untersuchung Fragen haben, können Sie sich direkt 
an den Schularzt/die Schulärztin wenden.
 
Genauere diesbezügliche Informationen werden Sie in den nächsten Tagen erhalten.
 
Es besteht auch die Möglichkeit, diesen Untersuch (auf 
oder Ärztin Ihres Vertrauens durchzuführen. Dieser Untersuch muss vom behandelnden 
Arzt oder Ärztin schriftlich zuhanden der Schulgemeinde bestätigt werden. Versäumte 
Untersuche werden von dem Schularzt/der Schulärztin nachgeh
 
 
 
Besten Dank und freundliche
 
 
 
 
Schulärztin/Schularzt 
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Gemäss Verordnung des Schulärztlichen Dienstes findet in der nächsten Zeit die schul
ärztliche Untersuchung Ihres Kindes statt.  

Bei der körperlichen Untersuchung werden die Sinnesorgane (Auge, Gehör, und Farb
sinn) sowie Grösse und Gewicht kontrolliert.  

In einem Gespräch mit dem Schularzt/der Schulärztin bietet sich den Jugendlichen zudem 
die Möglichkeit, allfällige gesundheitliche Probleme oder Fragen im Zusammenhang mit 
der eigenen körperlichen und seelischen Entwicklung anzusprechen.  

Sollte bei Ihrem Kind ein Befund erhoben werden, wird der Schularzt/die Schulärztin Sie 

Bei dieser Gelegenheit werden, Ihr schriftliches Einverständnis vorausgesetzt, die not
wendigen Impfungen durchgeführt. Massgebend sind dabei die Empfehlungen des 

Impfplanes. Damit der Stand der Impfungen ersichtlich ist, benötigen wir 
den Impfausweis Ihres Kindes. 

ie im Zusammenhang mit der Untersuchung Fragen haben, können Sie sich direkt 
an den Schularzt/die Schulärztin wenden. 

Genauere diesbezügliche Informationen werden Sie in den nächsten Tagen erhalten.

Es besteht auch die Möglichkeit, diesen Untersuch (auf eigene Kosten) bei einem Arzt 
oder Ärztin Ihres Vertrauens durchzuführen. Dieser Untersuch muss vom behandelnden 
Arzt oder Ärztin schriftlich zuhanden der Schulgemeinde bestätigt werden. Versäumte 
Untersuche werden von dem Schularzt/der Schulärztin nachgeholt. 
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